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KJA-Newsletter

EDITORIAL
Liebe Sportfreunde,

nach dem erfolgreichen 
ersten Aufschlag unseres 
Jugendnewsletters freue 
ich mich Ihnen / Euch 
nunmehr den zweiten 
Newsletter zu präsen-
tieren. In dieser Auflage 
möchten wir den Blick 
zu Teilen auf die Sport-
gerichtsbarkeit sowie 
Wechselbestimmungen 
in der Jugend werfen. Ansonsten präsentieren wir 
Berichte aus unterschiedlichen Bereichen des KJA, 
sowie Angebote des FVM, welche für Sie interes-
sant sein könnten.

Marcel Poschen
Komm. Vorsitzender des KJA

Ausgabe 22/25-2

Sportgericht I 
Für die nächste Wahlperiode ab Frühjahr 2025 
werden noch neue Mitglieder des Kreisjugend-
sportgerichts gesucht. Die Arbeit des Gremiums 
besteht aus einer Einzelrichtertätigkeit und einer 
Entscheidungsfindung in Kammerbesetzung.

Bei der Einzelrichtertätigkeit entscheidet man al-
leine anhand der Aktenlage (Spielbericht, Zusatz-
bericht des Schiedsrichters, Stellungnahmen der 
Vereine etc.). Bei Interesse oder weiteren Fragen 
steht Marcel Poschen gerne zur Verfügung.     (MP)

Club-Beratung
Neues Angebot für Amateurvereine

Schnelle Hilfe für Amateurvereine bei ver-
schiedenen Herausforderungen, individuell 
und unbürokratisch:

Das vom DFB finanzierte Projekt Club-Beratung 
ging im FVM Anfang des Jahres an den Start. Ver-
eine erhalten eine schnelle Beratung als Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Themen geben die Vereine vor, je 
nach individueller Herausforderung. Ziel ist eine 
schnelle und unbürokratische Unterstützung.

Kostenfreies Angebot für Amateurvereine:

Als Club-Berater 
im FVM agieren 
Daryousch Argo-
mand, Marcus 
Neunzig und Tho-
mas Hütte (Bild 
rechts). Letzterer 
ist im Kreis Aa-
chen vielen Ver-
einen aus seiner 
Funktion als Ju-
gendbildungsbe-
auftragter bekannt. Anfragen zur Club-Beratung 
werden über Daryousch Argomand koordiniert 
und können unverbindlich über das Kontaktfor-
mular oder per E-Mail an daryousch.argomand@
fvm.de gestellt werden.

Mehr zum Thema: 

Weitere Informationen zur Club-Beratung im FVM 
finden Sie hier https://www.fvm.de/club-bera-
tung/.                                                               (TH)

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GjRrMwRWRk2lcNqcZL1bq4EvvjXZmf9OqOYHLU4a5QBUNVgwSEo5OVFFMUIxM0w3N1ZGWU82NkxQWi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GjRrMwRWRk2lcNqcZL1bq4EvvjXZmf9OqOYHLU4a5QBUNVgwSEo5OVFFMUIxM0w3N1ZGWU82NkxQWi4u
https://www.fvm.de/club-beratung/
https://www.fvm.de/club-beratung/
https://www.fvm.de/club-beratung/
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Sportgericht II
Im Sportrecht existieren verschiedene Mög-
lichkeiten Vergehen zu ahnden. Dies geht von 
Entscheidungen der Verwaltungsinstanz über 
Kreissportgerichtsverfahren bis hin zu Verbands-
sportgerichtsverfahren. 

Nicht immer ist man mit der entsprechenden Ent-
scheidung einverstanden und möchte ein Rechts-
mittel einlegen. Hier stellt sich zuerst für die Verei-
ne die Frage, was muss ich innerhalb welcher Frist 
und in welcher Form tun? 

Verwaltungsentscheide sind anfechtbar wie folgt:

 X Entscheide von Verwaltungsstellen ers-
ter Instanz (§ 15 Abs. 1 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des WDFV – RuVO/
WDFV) mit der Beschwerde gem. § 
19 Abs. 1 i.V.m. § 14 RuVO/WDFV; 

 X Entscheide von übergeordneten Verwal-
tungsstellen (§ 15 Abs. 2 RuVO/
WDFV), Entscheide des Präsidiums 
sowie Verwerfungsentscheide von 
Verwaltungsstellen erster Instanz 
mit dem Antrag auf sportgericht-
liche Entscheidung gem. § 20 Abs. 
1 und 2 i.V.m. § 14 RuVO/WDFV; 

 X  Entscheide im Jugendbereich nach 
§ 24 Abs. 3 Jugendspielordnung 
des WDFV (JSpO/WDFV) mit dem 
Antrag auf sportgerichtliche Ent-
scheidung gem. § 24 Abs. 6 JspO/
WDFV i.V.m. § 14 RuVO/WDFV; 

Wechselbestimmungen
 X  Entscheide, die vor dem zuständigen 

Sportgericht ein Verfahren anhängig ma-
chen, sind unanfechtbar.

 
Sportgerichtliche Entscheidungen sind an-
fechtbar wie folgt:

 X  Entscheidungen in erster Instanz mit der 
Berufung, der Beschwerde oder dem Wi-
derspruch gem. §§ 49, 50, 54, 55, 57 Abs. 
1 und § 60 Abs. 1 i.V.m. § 14 RuVO/WDFV; 

 X Entscheidungen in zweiter Instanz mit 
der Revision oder der Nichtzulassungsbe-
schwerde gem. §§ 49, 50, 54, 56 und 57 
Abs. 2 i.V.m. § 14 RuVO/WDFV.

Die Rechtsmittelgebühren für Verfahren vor FVM-
Sportgerichten (zur Höhe vgl. § 65 RuVO/WDFV 
und § 31 Abs. 3 JspO/WDFV) sind ausschließlich 
auf das Konto des FVM einzuzahlen.               (MP)

Wechselbestimmungen Junioren / Juniorinnen ab 01.01.2005 Fundstelle:

Freundschafts- F- bis A-Junioren stets sofort § 12 Abs. 4 u. 6
spiele: F- bis B-Juniorinnen (= nach Eingang der vollständigen Vereins- JuSpO/WFLV

gilt auch stets für Bambinis wechselunterlagen bei der Passstelle)
Abmeldedatum lt. E-Beleg Eingang der Ver-
oder Abmeldedatum lt. einswechselunterla- Spielberechtigung ab:
Spielerpass gen bei Passstelle

Pflichtspiele: E- und F-Junioren: 01.06. bis 30.06. 01.08. § 12 Abs. 6
JuSpO/WFLV

01.07. bis 31.05. 2 Monate nach dem
Abmeldedatum
Zustimmung: 01.08.

01.05. bis 30.06.
Nicht-Zu- § 12 Abs. 4
stimmung: 01.11. JuSpO/WFLV

Zustimmung: 3 Monate nach dem Ab-
01.07. bis 30.04. meldedatum

Nicht-Zu- 6 Monate nach dem Ab-
stimmung meldedatum

Hinweis bei Nicht-Zustimmung:

D-Junioren und
D-Juniorinnen
bis
B-Junioren und
B-Juniorinnen/jüngerer 
Jahrgang
und
A-Junioren/jüngerer 
Jahrgang, wenn die Vereins-
wechselunterlagen vor dem 
02.05. bei der Passstelle 
eingehen bei D- bis B-Junioren kann bei Abmeldung bis zum 30.06. und Antragseingang § 12a

bis zum 31.08. die fehlende Zustimmung durch Zahlung der festgesetzten JuSpO/WFLV
Entschädigung ersetzt werden! (gilt nicht für Juniorinnen!)

Zustimmung:
bis zum 31.08.

ab Antragseingang, 
frühestens 01.07. § 12 Abs. 5

01.01 bis 30.06. Nicht-Zu- 01.11. JSpO/WFLV
stimmung bzw.
Zustimmung: § 9 - 16

01.07. bis 31.12. bis zum 31.01.
ab Antragseingang, 
frühestens 01.01. SpO/WFLV

A-Junioren und B-Juniorin-
nen/jeweils älterer Jahrgang 
und
A-Junioren/jüngerer Jahr-
gang, wenn die Unterlagen 
nach dem 01.05. eingehen Nicht-Zu- siehe: "alle Spiele"!

stimmung
Hinweis bei Nicht-Zustimmung: die Höhe der Entschädigung richtet sich nach 
§ 11 Abs. 2 SpO/WFLV

alle Spiele: F- bis A-Junioren und spätestens 6 Monate nach dem letzten Spiel! §13 Abs. 3
F- bis B-Juniorinnen JuSpO/WFLV

Stand: 14.04.05/Wi.

Da immer wieder Fragen bei uns auflaufen, ab 
wann Spieler spielberechtigt sind und was es für 
Unterschiede bei Wechseln in verschiedenen Al-

tersklassen gibt, möchten wir hier eine kleine 
Übersicht anbieten.       

 © Pixel-Shot – stock.adobe.com

 ©  lovemask – stock.adobe.com
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Jugendbildung
Der Eisenberg ruft 

Trainerausbildung für junge Menschen 

Mit der Praxiserfahrung aus über 40 Jahren rich-
tet der FVM auch in 2024 wieder Feriencamps am 
Eisenberg aus. Neben reinen Freizeitcamps mit viel 
Spaß mit und durch Fußball, wird speziell für jun-
ge Menschen die Trainerausbildung in Modulen 
angeboten. Den Einstieg für diese Ausbildung bil-
det der DFB-Basis-Coach-Lehrgang im Herbst mit 
Zugang zur verkürzten DFB-Trainer C-Lizenz Aus-
bildung im darauffolgenden Sommer. 

Vorteil für alle 

Die Teilnahme an den Lehrgängen sind für alle 
Beteiligten ein Gewinn. Die Vereinsmannschaften 
unserer Region profitieren unmittelbar und nach-
haltig von einer Verbesserung der Trainingsquali-
tät, was direkt der Außendarstellung des Vereins 
zugutekommt. Die Ausbildung endet nicht nach 
der Präsenzwoche vor Ort, denn die Lehrgangs-
Absolventen profitieren im Verein von den Erfah-
rungen im Trainerteam der Jugendabteilung und 
wenden ihr Fachwissen in der Praxis und mit den 
Anregungen der Trainerkollegen an. Langfristig 

erhöht der Verein die Anzahl an ehrenamtlich Täti-
gen mit hoher Vereinsbindung. Die Teilnehmer er-
weitern ihre Sozialkompetenz und entwickeln sich 
früh zu verantwortungsvollen Vorbildern. Kompe-
tenzen, die auch im Berufseinstieg von großem 
Nutzen sind. 

Im Sommer die C-Lizenz für Absolventen des letz-
ten Herbst Lehrgangs 

Den Absolventen der 2023er Herbst-Lehrgangs 
steht in diesem Sommer die Trainer C-Lizenz Aus-
bildung offen. Insgesamt 18 junge Teilnehmer des 
letztjährigen FVM-Jugendlehrgangs aus acht Ver-
einen des Fußballkreises Aachen, der die größte 
Teilnehmergruppe aller FVM-Kreise stellte, kön-
nen von dem Trainerlehrgang in der ersten NRW-
Sommerferienwoche profitieren. 

Wir gratulieren allen Absolventen zum erfolgrei-
chen Abschluss des DFB-Basis-Coach 2023 aus 
folgenden Vereinen: 

 X Aachener Förderverein Integration durch   
 Sport 

 X DJK Rasensport Aachen-Brand 
 X FC Eintracht 1920 Kornelimünster 
 X FC Eschweiler 2020 
 X JFV FC Eifel 1917 
 X TV Konzen 1922 
 X VFJ Laurensberg 1919 
 X VfL Eintracht Warden 1922 

Jetzt schnell anmelden zur C-Lizenz Ausbil-
dung: 

Der Lehrgang steht allen DFB-Basis-Coach und 
DFB-Junior-Coach Absolventen aus dem Jahren 
2022 und 2023 offen. Die Anmeldung erfolgt 
über den FVM Veranstaltungskalender. 

Veranstaltungsinformationen: 

Veranstaltungsnummer: 24-Z-00628 
Zeitraum: 07.07.2024 – 13.07.2024 
Altersbeschränkung: 15 – 21 Jahre 
Lehrgangsgebühren: 240,- Euro (inkl. Lizenz-
ausstellung) 

Jetzt bereits die Teilnahme am DFB Basis-
Coach im Herbst sichern: 

Der Lehrgang steht allen Jugendlichen im Alter von 
15 – 19 Jahre offen. Die Mitgliedschaft in einem 
Fußballverein wird vorausgesetzt. Die Anmeldung 
erfolgt über den FVM Veranstaltungskalender. (TH)

Veranstaltungsinformationen: 

Veranstaltungsnummer: 24-Z-00890 
Zeitraum: 20.10.2024 – 26.10.2024 
Altersbeschränkung: 15 – 19 Jahre 
Lehrgangsgebühren: 170,- Euro 

Vorteile für Vereine: Vorteile für Teilneh-
mer:

Verbesserung der  
Trainingsqualität

Erfolgreicher Einstieg 
ins Traineramt

Gewinnung von gut 
ausgebildeten Trainern

Positive Persönlich-
keitsentwicklung

Imagegewinn durch 
verbesserte Jugend-
arbeit

Aufwertung des eige-
nen Lebenslaufes  
=> Beruf Feedback

Zuletzt bitten wir euch um eurer Feedback.

Wie? Ganz einfach unter folgendem Link:
https://forms.office.com/e/13NHyF8X59

Dadurch helft ihr uns, die Qualität des Newslet-
ters zu verbessern, Themenwünsche zu erkennen 
und den Bedarf letztendlich zu decken.

Mit sportlichen Grüßen

Marcel Poschen

Impressum
Herausgeber:  
Kreisjugendausschuss Aachen
Marcel Poschen (V.i.S.d.P.)
Merzbrück 210
52146 Würselen
Telefon: 02405/489993
Fax: 02405/489983
E-Mail: marcel.poschen@fvm.de

Redaktion dieser Ausgabe:
Thomas Bongard (TB), Ulrich Hill (UH),  
Thomas Hütte (TH), Marcel Poschen (MP).
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Thomas Bongard

Norweger Modell
Seit Beginn der laufenden Saison gibt es eine Pilot-
staffel für das Norweger Modell in der C-Jugend, 
an der aktuell 8 Mannschaften teilnehmen. Die-
se spielen entweder mit 7 gegen 7 oder 9 gegen 
9, von Strafraum zu Strafraum auf Jugendtore. 
Bereits jetzt kann man ein positives Fazit ziehen 
und auch für die kommende Saison wird es wei-
ter diese Spielmöglichkeit geben. Ebenso wird es 
für die A- und B-Junioren in der nächsten Spielzeit 
je eine Pilot-Staffel im Norweger Modell geben. 
Dies auch deshalb, da bereits mehrere Anfragen 
aus den Vereinen dazu erfolgt sind und sich die-
se Spielmöglichkeit in der C-Jugend bewährt hat. 
Wir erwarten auch bei den A- und B-Junioren ei-
nen positiven Verlauf, damit dieses Angebot sich 
etabliert und zum festen Bestandteil im Jugend-
bereich wird und damit Spieler im Verein gehalten 
werden.                                                          (UH)

https://www.dfbnet.org/coach/FVM/goto/education/offers/details/0123456789ABCDEF0123456700004120/02N98SVSEG000000VS5489B7VTU5CQUE
https://www.dfbnet.org/coach/FVM/goto/education/offers/details/0123456789ABCDEF0123456700004120/02NE3G09O0000000VS5489B8VU9EVO13
https://forms.office.com/e/13NHyF8X59
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DFB-Punktespiel
Materialpakete 
und weitere at-
traktive Preise 
vom DFB 

Mit dem Slogan 
„Fußballzeit ist 
die beste Zeit“ 
bewirbt der DFB 
eine bundesweite 
Initiative, Ama-
teurvereine mit 
ve r sch iedenen 
Materialpaketen 
zu unterstützen. 

Einzige Voraussetzung der Vereine ist, sich zu regist-
rieren, seine Gemeinnützigkeit zu bestätigen und die 
seit dem 01.07.2023 umgesetzten Maßnahmen ein-
zureichen und dafür wertvolle Punkte zu kassieren. 

Ab 40 Punkte erhalten alle Vereine ein Trainings-
starterpaket mit Bällen, Leibchen und Hütchen.
Ab 90 Punkte stehen drei Silber Pakete zur Wahl: 

 X Kinderfußball-Paket mit Minitoren und   
 Kinderbällen

 X Trainings-Paket mit Bällen und  
 Equipment-Gutschein

 X Schiri-Paket mit SR-Trikots, Hose, Stutzen,  
 Karten-Set, Schiri-Fahnen-Set, Profi-Pfeife,  
 Profi-Schiri-Uhr.

Ab 140 Punkte erhalten Gold-Vereine einen der fol-
gende Garantie-Preise:

 X Premium Trainings-Paket mit Minitoren,  
Bällen, Leibchen und Equipment-Gut-
schein

 X Spieler*innen-Paket mit Trikotsatz und 
Funktionsshirts

 X Technik-Paket mit Laptop und Lautspre-
cher.

Über die Garantiepreise hinaus, winken weitere at-
traktive Hauptgewinne aus der Verlosung.

Doch unabhängig von den Preisen, gewinnt euer 
Verein durch jede durchgeführte Maßnahme an 
Qualität und Attraktivität. Hier eine Übersicht eini-
ger Maßnahmen, für die es Punkte gibt:

Für Spieler:
 X DFB-Fußball-Abzeichen
 X Schnuppertraining
 X Neues Fußballangebot

Für Trainer:
 X DFB-Mobil
 X Kindertrainer Zertifikat
 X DFB-Basis-Coach

Für Schiedsrichter:
 X Schiri-Werbeaktion
 X Regelschulung im Verein
 X Schiri-Neulings Lehrgang

Für den Verein:
 X Digitaler Vereins-Check
 X Club-Beratung in Anspruch nehmen
 X Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Das DFB-Punktespiel läuft noch bis zum 31.07.2024. 
Es ist noch genug Zeit, Punkte zu sammelt und Prei-
se abzuräumen.

Zum DFB-Punktespiel

Zum Erklärvideo
            (TH)

https://punktespiel.dfb.de/
https://www.youtube.com/watch?v=5iBGbqDy6HI

